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Dornbirner

Seietnsestatt

Erscheint jeden Sonntag. — Preis für das 2. Halbjahr S 2.—, im Inland mit Postversendung, § 4.—, nach Deutschland und
u. das übrige Ausland, S 6.—, einzelne Nummer, S 0,20. Einschaltungen kosten § 0.15, der Zeilenraum und sind bis

spätestens Donnerstag abends kostenfrei ins Rathaus zu bringen.

Nr. 32 Sonntag, 11. August 1929 60. Jahrg.

Wochenkalender: Sonntag, 11. Susanna, Montag, 12, Klara, Dienstag, 13. Kassian, Mittwoch, 14.
Athanasia, Donnerstag, 15. Maria Himmelfahrt, Freitag, 16. Joachim, Roch. Samstag, 17. Liberat.

Wochenmärkte in Dornbirn: jeden Mittwoch und Samstag.

Vieh= und Krämermärkte in Dornbirn: 24. September, 8. und 22. Oktober, 4. und 19. November,6. Dezember.

In Hinkunft ist an der Schule an VormittagenKundmachungen
Gelegenheit für Weißnähen und zur Erlernung und
Anfertigung von feinen Handarbeiten geboten.

Dieser Unterricht wird von einer tüchtigen geistlichenMontag, den 12. August 1929 wird seitens der Be¬
Lehrkraft geleitet.

zirkshauptmannschaft Feldkirch in Dornbirn, Rathaus, Anmeldungen, sowie jede weitere Auskunft in der
Zimmer Nr. 9, von 3—5 Uhr nachmittags ein städt. Haushaltungsschule, Dornbirn 3, Kirchgasse 8.

4775 Die Schulleitung.Amtstaggehalten.
Es steht jedermann frei, zu der angegebenen Zeit Mitteilungendort vorzusprechen und Wünsche oder Beschwerden vor¬

zubringen, soweit diese in die Kompetenz der Bezirks
hauptmannschaft fallen. Das linke Achufer vom Schießstand=Steg bis

Steuersachen und gerichtliche Angelegenheiten kom¬
zum Müllerwuhr bleibt während der Dauer des Bunmen also nicht in Betracht.

desschießens, d. i. vom Donnerstag, den 15. August,4755 Der Bezirkshauptmann: Graf. bis Dienstag, den 20. August 1929, für jeden Verkehr

gesperrt. Desgleichen ist der Aufenthalt im Achbett auf
dieser Strecke während der Dauer des BundesschießensWarnungstafel.
untersagt. 4782Herr Alois Petter, Haus=Nr. 35, Sandgasse, hat

hieramts angesucht, auf seinem Grundstück, Gp. Nr. 8701/2, Ausmähen der Streue= und Wiesengründe
eine Warnungstafel des Inhaltes aufstellen zu dürfen, in einem Teile der Leitungsstrecke der Vorarl¬daß das unbefugte Gehen und Fahren über dieses berger Landes=Kraftleitung. Nach einer MitteilungGrundstück (neben dem genannten Hause) bei gesetz¬ der Baufirma Heimbach & Schneider wird in denlicher Strafe verboten ist.

nächsten Tagen mit den Gründungsarbeiten für dieDer Stadtrat gibt in dieser Sache Gelegenheit
eisernen Gittermaste der 220 KV-Leitung „Vorarlbergeinen etwaigen Einspruch gegen die Aufstellung der ge
auch am linken Ufer der Dornbirner Ach begonnennannten Warnungstafel binnen zwei Wochen im Rat¬

werden und zwar in der Leitungsstrecke:hause, Zimmer Nr. 8, schriftlich oder mündlich einbringen Kreuzung mit der Höchsterstraße, Mast Nr. 114, bis
zu können. Nach Ablauf dieser Frist wird der Stadtrat Kreuzung mit der Lustenauerstraße, Mast 122, biszum Ansuchen eine weitere Erledigung treffen. Kreuzung mit dem Landgraben, Mast 124.

4741 Zur Verhinderung einer weitgehenden BeschädigungDer Bürgermeisterstellvertreter:
des Streu= und Graswuchses durch die Bauarbeiten soll

Albert Winsauer.
ein rund 10 m breiter Streifen in der Leitungsrichtung
abgemäht werden.

Falls die Streue oder sonstiger Grasnutzen nichtStädt. Haushaltungsschule.
abgemäht würde, würde diese Nutzung Schaden leiden(Geleitet von den Frauen Ursulinen).

für die Landwirte verloren gehen.und
Obwohl die Vorarlberger Elektrizitäts=Leitungs¬Für die dreimonatlichen Tages= und Abendkochkurse

und für die Nachmittagsnähkurse, welche am 2. Sep¬ gesellschaft die Haftung für alle Flurschäden übernommen

tember beginnen, können noch Schülerinnen aufge hat, so wäre es doch schade, wenn der Grasnutzen nicht
nommen werden. abgemäht und zugrunde gehen würde. 4744


